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§ 81 
Gliederung der Haushaltsrechnung 

 
(1) In der Haushaltsrechnung sind die Einnahmen und Ausgaben nach der in § 71 bezeich-

neten Ordnung den Ansätzen des Haushaltsplans unter Berücksichtigung der Haushalts-
reste und der Vorgriffe gegenüberzustellen.  

 
(2) Bei den einzelnen Titeln und entsprechend bei den Schlusssummen sind besonders 

anzugeben:   
 
 1. bei den Einnahmen:   
 
   a)    die Ist-Einnahmen,  
  b)   die zu übertragenden Einnahmereste,  
  c)   die Summe der Ist-Einnahmen und der zu übertragenden Einnahmereste,  
  d)    die veranschlagten Einnahmen,  
  e)   die aus dem Vorjahr übertragenen Einnahmereste, 
   f)    die Summe der veranschlagten Einnahmen und der übertragenen Einnahme-

reste, 
  g)   der Mehr- oder Minderbetrag der Summe aus Buchstabe c gegenüber der 

Summe aus Buchstabe f; 
 
 2. bei den Ausgaben:  
 
  a)    die Ist-Ausgaben,  
  b)   die zu übertragenden Ausgabereste oder die Vorgriffe, 
  c)      die Summe der Ist-Ausgaben und der zu übertragenden Ausgabereste oder 

der Vorgriffe, 
  d)    die veranschlagten Ausgaben, 
  e)    die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabereste oder die Vorgriffe, 
  f)     die Summe der veranschlagten Ausgaben und der übertragenen Ausgabereste 

oder der Vorgriffe,  
  g)   der Mehr- oder Minderbetrag der Summe aus Buchstabe c gegenüber der 

Summe aus Buchstabe f, 
  h)    der Betrag der über- oder außerplanmäßigen Ausgaben sowie der Vorgriffe. 
 
(3) Für die jeweiligen Titel und entsprechend für die Schlusssummen ist die Höhe der ein-

gegangenen Verpflichtungen und der Geldforderungen besonders anzugeben, soweit 
nach § 71 Abs. 2 ein Nachweis geführt wird. 

 
(4) In den Fällen des § 25 Abs. 2 ist die Verminderung des Kreditbedarfs zugleich mit dem 

Nachweis des Überschusses darzustellen. 
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§ 82 
Kassenmäßiger Abschluss 

 
 In dem kassenmäßigen Abschluss sind nachzuweisen:   
 
 1. a)    die Summe der Ist-Einnahmen, 
  b)   die Summe der Ist-Ausgaben, 
  c)    der Unterschied aus Buchstabe a und Buchstabe b (kassenmäßiges Jahreser-

gebnis), 
  d)   die haushaltsmäßig noch nicht abgewickelten kassenmäßigen Jahresergebnis-

se früherer Jahre, 
  e)    das kassenmäßige Gesamtergebnis aus Buchstabe c und Buchstabe d; 
 
 2. a)    die Summe der Ist-Einnahmen mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten 

vom Kreditmarkt, der Entnahmen aus Rücklagen, der Einnahmen aus kassen-
mäßigen Überschüssen, 

  b)   die Summe der Ist-Ausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentil-
gung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur 
Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, 

  c)   der Finanzierungssaldo aus Buchstabe a und Buchstabe b. 
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§ 83 
Haushaltsabschluss 

 
 In dem Haushaltsabschluss sind nachzuweisen: 
 
 1. a)    das kassenmäßige Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 Buchstabe c, 
  b)   das kassenmäßige Gesamtergebnis nach § 82 Nr. 1 Buchstabe e; 
 
 2. a)    die aus dem Vorjahr übertragenen Einnahmereste und Ausgabereste, 
  b)   die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Einnahmereste und Ausgabe-

reste, 
  c)   der Unterschied aus Buchstabe a und Buchstabe b, 
  d)   das rechnungsmäßige Jahresergebnis aus Nummer 1 Buchst. a und Nummer 2 

Buchst. c, 
  e)   das rechnungsmäßige Gesamtergebnis aus Nummer 1 Buchst. b und Nummer 2 

Buchst. b; 
 
 3. die Höhe der eingegangenen Verpflichtungen und der Geldforderungen, soweit 

nach § 71 Abs. 2 ein Nachweis geführt wird. 
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§ 84 
Abschlussbericht 

 
 Der kassenmäßige Abschluss und der Haushaltsabschluss sind in einem Bericht zu er-

läutern. 
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§ 85 
Übersichten zur Haushaltsrechnung 

 
(1) Der Haushaltsrechnung sind Übersichten beizufügen über 
 
 1. die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und die 

über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen und ihre jeweilige Begründung, 
 
 2. die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rück-

lagen, 
 
 3. den Jahresabschluss bei Landesbetrieben, 
 
 4. die Gesamtbeträge der nach § 59 erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen, 
 
 5. die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegen-

ständen. 
 
(2) Das Finanzministerium kann im Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof von der 

Vorlage der Übersichten nach Absatz 1 Nr. 5 absehen. 
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§ 86 
Vermögensübersicht 

 
(1) In der Vermögensübersicht sind der Bestand des Vermögens und der Schulden zu Be-

ginn des Haushaltsjahres, die Veränderungen während des Haushaltsjahres und der 
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. 

 
(2) Die Vermögensübersicht ist, gegliedert nach Einzelplänen, dem Landtag und dem Lan-

desrechnungshof mit der jährlichen Haushaltsrechnung vorzulegen. 
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§ 87 
Rechnungslegung der Landesbetriebe 

 
(1) Landesbetriebe, die nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung bu-

chen, stellen einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht in entsprechender Anwen-
dung der Vorschrift des § 264 Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuches auf. Das zuständi-
ge Ministerium kann im Einvernehmen mit dem Finanzministerium auf die Aufstellung 
des Lageberichts verzichten. Die §§ 80 bis 85 sollen angewandt werden, soweit sie mit 
den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung zu vereinbaren sind. 

 
(2) Ist eine Betriebsbuchführung eingerichtet, so ist die Betriebsergebnisabrechnung dem 

Finanzministerium und dem Landesrechnungshof zu übersenden. 
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Teil V 
 

Rechnungsprüfung 
 
 

§ 88 
Aufgaben des Landesrechnungshofs 

 
(1) Der Landesrechnungshof überwacht die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung 

des Landes. Er untersucht hierbei die zweckmäßigste, wirtschaftlichste und einfachste 
Gestaltung der öffentlichen Verwaltung. Er ist auch zuständig, soweit Stellen außerhalb 
der Landesverwaltung Landesmittel erhalten oder Landesvermögen oder Landesmittel 
verwalten. 

 
(2) Bei bestimmten Ausgaben, deren Verwendung geheimzuhalten ist, kann der Haushalts-

plan festlegen, dass die Prüfung allein durch die Präsidentin oder den Präsidenten des 
Landesrechnungshofs oder, wenn deren oder dessen Stelle nicht besetzt ist, durch die 
Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten vorgenommen wird. Weitere Beamtinnen 
und Beamte können zur Hilfeleistung herangezogen werden. § 11 des Gesetzes über 
den Landesrechnungshof Schleswig-Holstein vom 2. Januar 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 3) 
findet keine Anwendung. 

 
(3) Der Landesrechnungshof kann aufgrund von Prüfungserfahrungen den Landtag, die 

Landesregierung und einzelne Ministerien beraten. Soweit der Landesrechnungshof 
den Landtag berät, unterrichtet er gleichzeitig die Landesregierung.  

 
(4) Der Landesrechnungshof hat sich auf Ersuchen des Landtages oder der Landesregierung 

über Fragen gutachtlich zu äußern, deren Beantwortung für die Bewirtschaftung der 
Haushaltsmittel von Bedeutung ist. 

 
(5) Durch Beschluss des Landtages kann der Landesrechnungshof ersucht werden, eine 

vom Landtag bestimmt bezeichnete Angelegenheit von besonderer Bedeutung zu prü-
fen und hierüber zu berichten. Berichtet er dem Landtag, so unterrichtet er gleichzeitig 
die Landesregierung. 
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§ 89 
Überwachung 

 
(1) Zur Überwachung durch den Landesrechnungshof gehört insbesondere die Prüfung 
 
 1. der Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben, des Ver-

mögens und der Schulden, 
 
 2. der Maßnahmen, die sich finanziell auswirken können,  
 
 3. der Verwahrungen und Vorschüsse, 
 
 4. der Verwendung der Mittel, die zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen sind. 
 
(2) Der Landesrechnungshof kann nach seinem Ermessen die Prüfung beschränken und 

Rechnungen ungeprüft lassen. 
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§ 90 
Inhalt der Prüfung 

 
 Die Prüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die Haushalts- und Wirtschaftsfüh-

rung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere darauf, ob 
 
 1. das Haushaltsgesetz und der Haushaltsplan eingehalten worden sind, 
 
 2. die Einnahmen und Ausgaben begründet und belegt sind und die Haushaltsrech-

nung sowie die Übersicht über das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß 
aufgestellt sind, 

 
 3. wirtschaftlich und sparsam verfahren wird, 
 
 4. die Aufgabe mit geringerem Personal- oder Sachaufwand, in verbesserter Organi-

sationsstruktur oder auf andere Weise wirksamer erfüllt werden kann, insbeson-
dere ob Einrichtungen unterhalten oder Stellen aufrechterhalten werden, die ein-
geschränkt oder eingespart werden könnten. 
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§ 91 
Prüfung bei Stellen außerhalb der Landesverwaltung 

 
(1) Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei Stellen außerhalb der Landesverwaltung zu 

prüfen, wenn sie 
 
 1. Teile des Landeshaushaltsplans ausführen oder vom Land Ersatz von Aufwendun-

gen erhalten, 
 
 2. Landesmittel oder Vermögensgegenstände des Landes verwalten oder 
 
 3. vom Land Zuwendungen erhalten. 
 
 Leiten diese Stellen die Mittel an Dritte weiter, so kann der Landesrechnungshof auch 

bei diesen prüfen.  
 
(2) Die Prüfung erstreckt sich auf die bestimmungsmäßige und wirtschaftliche Verwaltung 

und Verwendung. Bei Zuwendungen kann sie sich auch auf die sonstige Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Empfängerin oder des Empfängers erstrecken, soweit es der 
Landesrechnungshof für seine Prüfung für notwendig hält.  

 
(3) Bei der Gewährung von Krediten aus Haushaltsmitteln sowie bei der Übernahme von 

Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen durch das Land kann der 
Landesrechnungshof bei den Beteiligten prüfen, ob sie ausreichende Vorkehrungen ge-
gen Nachteile für das Land getroffen oder ob die Voraussetzungen für eine Inanspruch-
nahme des Landes vorgelegen haben. 
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§ 92 
Prüfung staatlicher Betätigung bei privatrechtlichen Unternehmen 

 
(1) Der Landesrechnungshof prüft die Betätigung des Landes bei Unternehmen in einer 

Rechtsform des privaten Rechts, an denen das Land unmittelbar oder mittelbar betei-
ligt ist, unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze. 

 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, in denen 

das Land Mitglied ist. 
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§ 93 
Gemeinsame Prüfung 

 
 Ist für die Prüfung sowohl der Landesrechnungshof als auch der Bundesrechnungshof 

oder der Rechnungshof eines anderen Landes zuständig, so soll gemeinsam geprüft 
werden. Der Landesrechnungshof kann durch Vereinbarung Prüfungsaufgaben mit 
Ausnahme der Prüfung der Haushaltsrechnung (Artikel 64 der Verfassung des Landes 
Schleswig-Holstein) auf den Bundesrechnungshof oder einen anderen Landesrech-
nungshof übertragen. Der Landesrechnungshof kann durch Vereinbarung auch Prü-
fungsaufgaben vom Bundesrechnungshof oder von anderen Landesrechnungshöfen 
übernehmen. 
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§ 94 
Zeit und Art der Prüfung 

 
(1) Der Landesrechnungshof bestimmt Zeit und Art der Prüfung und lässt erforderliche 

örtliche Erhebungen durch Beauftragte vornehmen. 
 
(2) Der Landesrechnungshof kann Sachverständige hinzuziehen. 
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§ 95 
Auskunftspflicht 

 
(1) Unterlagen, die der Landesrechnungshof zur Erfüllung seiner Aufgaben für erforderlich 

hält, sind ihm auf Verlangen innerhalb einer bestimmten Frist zu übersenden oder sei-
nen Beauftragten vorzulegen. 

 
(2) Dem Landesrechnungshof und seinen Beauftragten sind die erbetenen Auskünfte zu 

erteilen. 
 
(3) Die Vorlage- und Auskunftspflicht nach den Absätzen 1 und 2 umfasst auch elektronisch 

gespeicherte Daten sowie deren automatisierten Abruf. Die Einhaltung datenschutz-
rechtlicher Anforderungen bleibt unberührt. 
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§ 96 
Prüfungsergebnis 

 
(1) Der Landesrechnungshof teilt das Prüfungsergebnis den zuständigen Stellen zur Äuße-

rung innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist mit. Er hat es auch anderen Stellen 
mitzuteilen, soweit er dies aus besonderen Gründen, insbesondere zur Durchsetzung 
eines Schadenersatzanspruchs, für erforderlich hält. Von einer Mitteilung kann er abse-
hen, wenn es sich um unerhebliche Mängel handelt oder Weiterungen oder Kosten zu 
erwarten sind, die nicht im angemessenen Verhältnis zu der Bedeutung der Angelegen-
heit stehen würden. 

 
(2) Prüfungsergebnisse von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung teilt 

der Landesrechnungshof dem Finanzministerium mit. 
 
(3)   Informationszugangsrechte, die andere Gesetze einräumen, bestehen, wenn das Prü-

fungsergebnis abschließend festgestellt wurde. Gleiches gilt für Berichte, wenn diese 
abschließend vom Landtag beraten wurden. Zum Schutz des Prüfungs- und Beratungs-
verfahrens wird Zugang zu den zur Prüfungs- und Beratungstätigkeit geführten Akten 
nicht gewährt. Satz 3 gilt auch für die entsprechenden Akten bei den geprüften Stellen. 
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§ 97 
Bemerkungen 

 
(1) Der Landesrechnungshof fasst das Ergebnis seiner Prüfung, soweit es für die Entlastung 

der Landesregierung wegen der Haushalts- und Wirtschaftsführung von Bedeutung sein 
kann, jährlich für den Landtag in Bemerkungen zusammen, die er dem Landtag und der 
Landesregierung zuleitet. 

 
(2) In den Bemerkungen ist insbesondere mitzuteilen, 
 
 1. ob die in der Haushaltsrechnung und der Vermögensübersicht und die in den 

Büchern aufgeführten Beträge übereinstimmen und die geprüften Einnahmen 
und Ausgaben ordnungsgemäß belegt sind, 

 
 2. in welchen Fällen von Bedeutung die für die Haushalts- und Wirtschaftsführung 

geltenden Vorschriften und Grundsätze nicht beachtet worden sind, 
 
 3. welche wesentlichen Beanstandungen sich aus der Prüfung der Betätigung bei 

Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit ergeben haben, 
 
 4. welche Maßnahmen für die Zukunft empfohlen werden. 
 
(3) In die Bemerkungen können Feststellungen auch über spätere oder frühere Haushalts-

jahre aufgenommen werden.  
 
(4) Bemerkungen zu geheimzuhaltenden Angelegenheiten werden der Präsidentin oder 

dem Präsidenten des Landtages sowie der Ministerpräsidentin oder dem Ministerprä-
sidenten und dem Finanzministerium mitgeteilt. 

 
(5) Der Landesrechnungshof veröffentlicht seine Bemerkungen außer in den Fällen des 

Absatzes 4 unverzüglich nach Zuleitung im Internet. 
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§ 98 
Nichtverfolgung von Ansprüchen 

 
 Der Landesrechnungshof ist zu hören, wenn die Verwaltung Ansprüche des Landes, die 

in Prüfungsmitteilungen erörtert worden sind, nicht verfolgen will. Er kann auf die An-
hörung verzichten. 
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§ 99 
Angelegenheiten von besonderer Bedeutung 

 
 Über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung unterrichtet der Landesrechnungs-

hof den Landtag und die Landesregierung. Der Landesrechnungshof veröffentlicht seine 
Berichte zu Angelegenheiten von besonderer Bedeutung unverzüglich nach Zuleitung 
im Internet. 
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§ 100 
 

(frei) 
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§ 101 
Rechnung des Landesrechnungshofs 

 
 Die Rechnung des Landesrechnungshofs wird von dem Landtag geprüft, der auch die 

Entlastung erteilt. 
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§ 102 
Unterrichtung des Landesrechnungshofs 

 
(1) Der Landesrechnungshof ist unverzüglich zu unterrichten, wenn 
 
 1. oberste Landesbehörden allgemeine Vorschriften erlassen oder erläutern, wel-

che die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Landes betreffen oder sich auf 
dessen Einnahmen und Ausgaben auswirken, 

 
 2. den Landeshaushalt berührende Verwaltungseinrichtungen oder Landesbetriebe 

geschaffen, wesentlich geändert oder aufgelöst werden, 
 
 3. unmittelbare Beteiligungen des Landes oder mittelbare Beteiligungen im Sinne 

des § 65 Abs. 3 an Unternehmen begründet, wesentlich geändert oder aufgege-
ben werden, 

 
 4. Vereinbarungen zwischen dem Land und einer Stelle außerhalb der Landesver-

waltung oder zwischen obersten Landesbehörden über die Bewirtschaftung von 
Haushaltsmitteln des Landes getroffen werden, 

 
 5. von den obersten Landesbehörden organisatorische oder sonstige Maßnahmen 

von erheblicher finanzieller Tragweite getroffen werden. 
 
(2) Dem Landesrechnungshof sind auf Anforderung Vorschriften oder Erläuterungen der in 

Absatz 1 Nr. 1 genannten Art auch dann mitzuteilen, wenn andere Stellen des Landes 
sie erlassen. 

 
(3) Der Landesrechnungshof kann sich jederzeit zu den in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Maßnahmen äußern. 
 
 
 VV zu § 102: 
 
 Die Verpflichtung zur Unterrichtung über Maßnahmen nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 erstreckt 

sich auf alle Maßnahmen, die der Einwilligung des Finanzministeriums nach § 65 bedür-
fen. Sie geschieht daher in der Form, dass das zuständige Ministerium eine Abschrift sei-
nes Antrages an das Finanzministerium und dieses eine Abschrift seines Antwortschrei-
bens dem Landesrechnungshof übersendet. 
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§ 103 
Anhörung des Landesrechnungshofs 

 
(1) Der Landesrechnungshof ist vor dem Erlass von Verwaltungsvorschriften zur Durchfüh-

rung der Landeshaushaltsordnung zu hören. 
 
(2) Zu den Verwaltungsvorschriften im Sinne des Absatzes 1 gehören auch allgemeine 

Dienstanweisungen über die Verwaltung der Kassen und Zahlstellen, über die Buchfüh-
rung und den Nachweis des Vermögens. 
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§ 104 
Prüfung der juristischen Personen des privaten Rechts 

 
(1) Der Landesrechnungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der juristischen 

Personen des privaten Rechts, wenn 
 
 1. sie Zuwendungen aus dem Landeshaushalt erhalten oder 
 
 2. sie Landesvermögen verwalten oder  
 
 3. sie aufgrund eines Gesetzes vom Land Zuschüsse erhalten oder eine Garantie-

verpflichtung des Landes gesetzlich begründet ist oder 
 
 4. sie vom Land oder einer vom Land bestellten Person allein oder überwiegend 

verwaltet werden oder 
 
 5. mit dem Landesrechnungshof eine Prüfung durch ihn vereinbart ist oder 
 
 6. sie nicht Unternehmen sind und in ihrer Satzung mit Zustimmung des Landes-

rechnungshofs eine Prüfung durch ihn vorgesehen ist. 
 
(2) Absatz 1 ist auf die vom Land oder von anderen Stellen für das Land verwalteten Treu-

handvermögen anzuwenden.  
 
(3) Steht dem Land vom Gewinn eines Unternehmens, an dem es nicht beteiligt ist, mehr als 

der vierte Teil zu, so prüft der Landesrechnungshof den Abschluss und die Geschäftsfüh-
rung daraufhin, ob die Interessen des Landes nach den bestehenden Bestimmungen ge-
wahrt worden sind. 
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Teil VI 
 

Landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts 
 
 

§ 105 
Grundsatz 

 
(1) Für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts gelten 
 
 1. die §§ 106 bis 110, 
 
 2. die §§ 1 bis 87 entsprechend, 
 
 soweit nicht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes etwas Anderes bestimmt ist. 
 
(2) Für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts kann das zuständige 

Ministerium im Einvernehmen mit dem Finanzausschuss, dem Finanzministerium und 
dem Landesrechnungshof Ausnahmen von den in Absatz 1 bezeichneten Vorschriften zu-
lassen, soweit kein erhebliches finanzielles Interesse des Landes besteht. 

 
 
 VV zu § 105: 
 
 Stellt das Land einer landesunmittelbaren juristischen Person des öffentlichen Rechts zur 

Durchführung der ihr übertragenen Aufgaben Mittel zur Verfügung, so ist Folgendes zu 
beachten: 

 
1. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für eine landesunmittelbare juristische Per-

son des öffentlichen Rechts dürfen im Entwurf des Landeshaushaltsplans erst veranschlagt 
werden, wenn dem zuständigen Ministerium der Entwurf des Haushaltsplans (§ 106) oder 
des Wirtschaftsplans (§ 110) einschließlich des Stellenplans vorliegt. 

 
2. Die im Rahmen des § 108 Satz 1 genehmigte Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer ist hinsichtlich der Zahl der für die einzelnen Entgeltgruppen angegebenen 
Stellen für verbindlich zu erklären; Abweichungen bedürfen der Einwilligung des zustän-
digen Ministeriums. 

 
3. Finanzielle Verpflichtungen zur Erfüllung der Aufgaben der juristischen Person, die zu 

einer Erhöhung der vom Land zur Verfügung gestellten Mittel im laufenden Haushaltsjahr 
führen können, dürfen nur eingegangen werden, wenn das zuständige Ministerium ein-
gewilligt hat. Entsprechendes gilt für Maßnahmen, die zu zusätzlichen Verpflichtungen in 
künftigen Haushaltsjahren führen können. Die VV zu den §§ 37 und 38 finden Anwen-
dung. 

 
4. Das zuständige Ministerium hat die Verwendung der vom Land zur Verfügung gestellten 

Mittel zur Durchführung der Aufgaben der juristischen Personen sicherzustellen. Es kann 
dazu Bedingungen oder Auflagen für die Mittelverwendung festsetzen. 

 
5. Das zuständige Ministerium hat im Rahmen der Entlastung nach § 109 Abs. 3 an Hand der 

aufzustellenden Rechnung die Verwendung der vom Land zur Verfügung gestellten Mittel 
zu prüfen. Entsprechendes gilt für die nach § 110 Satz 2 aufzustellenden Unterlagen. 

 
6. Soweit die §§ 1-87 entsprechend anzuwenden sind, sind im Übrigen auch die zu diesen 

Bestimmungen erlassenen Verwaltungsvorschriften zu beachten. 
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§ 106 
Haushaltsplan 

 
(1) Das zur Geschäftsführung berufene Organ einer landesunmittelbaren juristischen Per-

son des öffentlichen Rechts hat vor Beginn jedes Haushaltsjahres einen Haushaltsplan 
festzustellen. Er muss alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen, voraussicht-
lich zu leistenden Ausgaben und voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächti-
gungen enthalten und ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen. In den Haushalts-
plan dürfen nur die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen eingestellt werden, 
die zur Erfüllung der Aufgaben der juristischen Person notwendig sind. 

 
(2) Hat die juristische Person neben dem zur Geschäftsführung berufenen Organ ein be-

sonderes Beschlussorgan, das in wichtigen Verwaltungsangelegenheiten zu entschei-
den oder zuzustimmen oder die Geschäftsführung zu überwachen hat, so hat dieses 
den Haushaltsplan festzustellen. Das zur Geschäftsführung berufene Organ hat den 
Entwurf dem Beschlussorgan vorzulegen. 
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§ 107 
Umlagen, Beiträge 

 
 Ist die landesunmittelbare juristische Person des öffentlichen Rechts berechtigt, von 

ihren Mitgliedern Umlagen oder Beiträge zu erheben, so ist die Höhe der Umlagen oder 
der Beiträge für das neue Haushaltsjahr gleichzeitig mit der Feststellung des Haushalts-
plans festzusetzen. 
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§ 108 
Genehmigung des Haushaltsplans 

 
(1) Der Haushaltsplan und die Festsetzung der Umlagen oder der Beiträge bedürfen bei 

landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts der Genehmigung 
des zuständigen Ministeriums. Die Festsetzung der Umlagen oder der Beiträge bedarf 
außerdem der Genehmigung des Finanzministeriums. Der Haushaltsplan und der Be-
schluss über die Festsetzung der Umlagen oder der Beiträge sind dem zuständigen Mi-
nisterium spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen. Der 
Haushaltsplan und der Beschluss können nur gleichzeitig in Kraft treten.  

 
(2) Ein Entwurf des Haushaltsplans, der Festsetzung der Umlagen oder der Beiträge soll zu 

den Haushaltsberatungen vorgelegt werden. 
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§ 109 
Rechnungslegung, Prüfung, Entlastung 

 
(1) Nach Ende des Haushaltsjahres hat das zur Geschäftsführung berufene Organ der landes-

unmittelbaren juristischen Person des öffentlichen Rechts eine Rechnung aufzustellen.  
 
(2) Die Rechnung ist, unbeschadet einer Prüfung durch den Landesrechnungshof nach § 111, 

von der durch Gesetz oder Satzung bestimmten Stelle zu prüfen. Die Satzungsvorschrift 
über die Durchführung der Prüfung bedarf der Zustimmung des zuständigen Ministeri-
ums im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und dem Landesrechnungshof. 

 
(3) Die Entlastung erteilt das zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem Finanzmi-

nisterium. Ist ein besonderes Beschlussorgan vorhanden, obliegt ihm die Entlastung. 
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§ 110 
Wirtschaftsplan 

 
 Landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts, bei denen ein Wirt-

schaften nach Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans nicht zweckmäßig ist, ha-
ben einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Buchen sie nach den Regeln der kaufmänni-
schen doppelten Buchführung, stellen sie einen Jahresabschluss sowie einen Lagebe-
richt in entsprechender Anwendung der Vorschrift des § 264 Abs. 1 Satz 1 des Handels-
gesetzbuches auf. 
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§ 111 
Überwachung durch den Landesrechnungshof 

 
(1) Der Landesrechnungshof überwacht die Haushalts- und Wirtschaftsführung der landes-

unmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Die §§ 89 bis 99, §§ 102, 
103 sind entsprechend anzuwenden.  

 
(2) Für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts kann das zuständige 

Ministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und dem Landesrechnungshof 
Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, soweit kein erhebliches finanzielles Interesse des 
Landes besteht. Die nach bisherigem Recht zugelassenen Ausnahmen bleiben unberührt.  

 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemein-

schaften des öffentlichen Rechts nach Artikel 137 Abs. 5 und 7 der Deutschen Verfassung 
vom 11. August 1919 in Verbindung mit Artikel 140 des Grundgesetzes vom 23. Mai 1949.  

 
(4) Andere gesetzliche Vorschriften, die die Überwachung durch den Landesrechnungshof 

regeln, bleiben unberührt. 
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§ 112 
Sonderregelungen 

 
(1) Auf die landesunmittelbaren Träger der gesetzlichen Krankenversicherung, der gesetz-

lichen Unfallversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung einschließlich der 
Altershilfe für Landwirte ist nur § 111 anzuwenden, und zwar nur dann, wenn sie auf-
grund eines Landesgesetzes vom Land Zuschüsse erhalten oder eine Garantieverpflich-
tung des Landes gesetzlich begründet ist. Auf die Verbände der in Satz 1 genannten So-
zialversicherungsträger ist unabhängig von ihrer Rechtsform § 111 anzuwenden, wenn 
Mitglieder dieser Verbände der Überwachung durch den Landesrechnungshof unterlie-
gen. Auf sonstige Vereinigungen auf dem Gebiet der Sozialversicherung finden die Vor-
schriften dieses Gesetzes keine Anwendung. 

 
(2) Auf Unternehmen in der Rechtsform einer landesunmittelbaren juristischen Person des 

öffentlichen Rechts sind unabhängig von der Höhe der Beteiligung des Landes § 65 Ab-
satz 1 Nummer 3 bis 5 und Abs. 2 und 3, § 68 Abs. 1 und § 69 entsprechend, § 111 un-
mittelbar anzuwenden. Die Verpflichtung des Landes nach § 65 a besteht auch in Bezug 
auf die in Satz 1 genannten Unternehmen, soweit sie nicht durch Landesgesetz zur Of-
fenlegung der Angaben nach § 65 a verpflichtet sind. Für Unternehmen in der Rechts-
form einer juristischen Person des privaten Rechts, an denen die in Satz 1 genannten 
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt sind, gelten die §§ 53 
und 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes und die §§ 65 bis 69 entsprechend. 
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Teil VII 
 

Sondervermögen 
 
 

§ 113 
Grundsatz 

 
 Auf Sondervermögen des Landes sind die Teile I bis IV, VIII und IX dieses Gesetzes ent-

sprechend anzuwenden, soweit nicht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes etwas 
Anderes bestimmt ist. Der Landesrechnungshof überwacht die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Sondervermögen; Teil V dieses Gesetzes ist entsprechend anzuwen-
den. 
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Teil VIII 
 

Entlastung 
 
 

§ 114 
Entlastung 

 
(1) Die Landesregierung hat durch das Finanzministerium dem Landtag über alle Einnah-

men und Ausgaben sowie die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 
jährlich Rechnung zu legen. Die Haushaltsrechnung ist mit einer Übersicht über das 
Vermögen und die Schulden des Landes im nächsten Haushaltsjahr dem Landtag zur 
Entlastung vorzulegen. Der Landesrechnungshof berichtet dem Landtag und der Lan-
desregierung unmittelbar zur Haushaltsrechnung. 

 
(2) Der Landtag beschließt über die Entlastung der Landesregierung aufgrund der Haus-

haltsrechnung sowie aufgrund des Berichts und der jährlichen Bemerkungen des Lan-
desrechnungshofs. Er stellt hierbei die wesentlichen Sachverhalte fest und beschließt 
über einzuleitende Maßnahmen. 

 
(3) Der Landtag kann den Landesrechnungshof zur weiteren Aufklärung einzelner Sachver-

halte auffordern. 
 
(4) Der Landtag bestimmt einen Termin, zu dem die Landesregierung über die eingeleite-

ten Maßnahmen dem Landtag zu berichten hat. Soweit Maßnahmen nicht zu dem be-
absichtigten Erfolg geführt haben, kann der Landtag die Sachverhalte wieder aufgrei-
fen. 

 
(5) Der Landtag kann bestimmte Sachverhalte ausdrücklich missbilligen. 
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Teil IX 
 

Übergangs- und Schlussbestimmungen  
 
 

§ 115 
Öffentlich-rechtliche Dienst- oder Amtsverhältnisse 

 
Vorschriften dieses Gesetzes für Beamtinnen und Beamte sind auf andere öffentlich-rechtliche Dienst- 
oder Amtsverhältnisse entsprechend anzuwenden. 
 
 
VV zu § 115: 
 
Die Verwaltungsvorschriften zu den Vorschriften dieses Gesetzes für Beamtinnen und Beamte gelten 
entsprechend. 
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§ 116 
Endgültige Entscheidung 

 
(1) Das Finanzministerium entscheidet in den Fällen des § 37 Abs. 1 endgültig. Soweit die-

ses Gesetz in anderen Fällen Befugnisse des Finanzministeriums enthält, kann die zu-
ständige Ministerin oder der zuständige Minister über die Maßnahme des Finanzminis-
teriums die Entscheidung der Landesregierung einholen; die Landesregierung entschei-
det anstelle des Finanzministeriums endgültig. Entscheidet die Landesregierung gegen 
oder ohne die Stimme der Finanzministerin oder des Finanzministers, so gilt § 28 Abs. 2 
Sätze 2 bis 4 entsprechend.  

 
(2) Der Einwilligung des Finanzministeriums bedarf es ausnahmsweise nicht, wenn soforti-

ges Handeln zur Abwendung einer dem Land drohenden unmittelbar bevorstehenden 
Gefahr erforderlich ist, das durch die Notlage gebotene Maß nicht überschritten wird 
und die Einwilligung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Zu den getroffenen Maß-
nahmen ist die Genehmigung des Finanzministeriums unverzüglich einzuholen. 
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§ 117 
Inkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1972 in Kraft.*) 
 
(2) Zugleich treten als Landesrecht außer Kraft:**) 
 
 1. Die Reichshaushaltsordnung vom 31. Dezember 1922 in der Fassung der Bekannt-

machung vom 14. April 1930 (RGBI. II S. 693)
1
) und die dazu ergangenen Änderungs- 

und Ergänzungsgesetze. 
 
 2. Das Gesetz zur Erhaltung und Hebung der Kaufkraft vom 24. März 1934 (RGBl. 1 

S. 235)¨). 
 
 3. Das Gesetz zur Anpassung des Rechnungsjahres an das Kalenderjahr vom 2. März 

1960 (GVOBl. Schl.-H. S. 59)
3
). 

 
 4. Die in Gesetzen über die einzelnen landesunmittelbaren juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts enthaltenen Vorschriften, soweit sie mit §§ 111 und 112 
nicht vereinbar sind; entgegenstehende Satzungsbestimmungen sind im § 111 
anzupassen. 

 
 5. Die in den Gesetzen über die einzelnen Sondervermögen des Landes enthaltenen 

Vorschriften, soweit sie mit § 113 nicht vereinbar sind. 
 
 Ferner treten diejenigen Vorschriften anderer Gesetze außer Kraft, die mit den Bestim-

mungen dieses Gesetzes nicht vereinbar sind. 
 
(3) Soweit in anderen Gesetzen auf die nach Absatz 2 aufgehobenen Bestimmungen Bezug 

genommen wird, treten an ihre Stelle die Vorschriften dieses Gesetzes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________ 
 

*) Die Bestimmung betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes vom 22.  April 1971 (GS Schl.-H. II, GL.Nr. 630-1). 
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den Gesetzen vom 16. Dezem-
ber 1986 (GVOBl. Schl.-H. 1987 S. 2) und vom 13. Dezember 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 659). 

 
**) Siehe auch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung der Landeshaushaltsordnung und des Landesverwal-

tungsgesetzes vom 13. Dezember 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 659). 
 

1) GS Schl.-H. GL.NR. 630, S. 1 
 

2) GS Schl.-H. GL.NR. 28, S. 1 
 

3)  GS Schl.-H. GL.NR. 630, S. 24 


